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MIFID II 
Die lückenhaften Kernelemente der ersten Richtlinie über Märkte für Fi-

nanzinstrumente (MiFID I) haben u.a. dafür gesorgt, dass ein überarbeite-

tes Regelwerk, auch als MiFID II bekannt, innerhalb der nächsten Jahre im-

plementiert und ab Januar 2017 gesetzlich verpflichtend eingeführt wird.   

Im Rahmen der Konsultationen werden somit bis Mitte 2016 zentrale Mi-

FID II / MiFIR Regelungen konkretisiert und anhand von technischen Einzel-

vorgaben detailliert ausgewiesen. 

Die wesentlichen Inhalte der MiFID II Regelungen betreffen:  

 Definition und Anwendungsbereich 

 EU-Marktzugang / Drittlands Regelung  

 Anlegerschutz  

 Marktstrukturen  

 Transparenz und Transaktionsreporting  

 Organisation und Corporate Governance  

 Befugnisse und Sanktionsgewalt der Aufsicht  

Der zeitliche Druck und die Regulierungsfülle führen für die betroffenen 

Institute zu raschem Handlungsbedarf. Im Rahmen operativer und strate-

gischer Prozesse ist besonders in den Bereichen Marktstrukturen, Transpa-

renz und Transaktionsreporting sowie Anlegerschutz großer Handlungsbe-

darf zu sehen.  

Im Wesentlichen soll im Bereich der neuen Markstrukturen der OTC-Han-

del durch die Einführung von OTF als organisierte Handelsplattform, sowie 

der Regelungsverschärfung für SI’s, stark eingeschränkt werden. 

Darüber hinaus werden die Transparenz- und Meldepflichten für Eigenka-

pital- und Nicht-Eigenkapital-Instrumente gegenüber den nationalen Auf-

sichten sowie der ESMA erheblich ausgeweitet: 

 Neuen Meldeformate 

 Strengere Waiver 

 Sicherstellung von Order-Erweiterungen 

 Positionsreporting für Warenderivate 
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Ebenso reformiert die Ausweispflicht des Beratungsprozesses zwi-

schen unabhängig (honorarbasiert) oder abhängig (provisionsba-

siert) das Geschäftsmodell im Retail-Bereich. Dies ist u.a. mit einem 

Wegfall von Zuwendungen und Kick-Backs sowie mit erhöhten 

Transparenz- und Dokumentationspflichten der Berater verbunden. 

Besonders die Umsetzung stellt die betroffenen Institute vor im-

mense prozessuale, integrative und technische Herausforderun-

gen. Die Anpassungen müssen kurzfristig und flexibel gestaltbar 

sein, damit die nachgezogenen Konsultationspunkte problemlos in-

tegriert werden können, da es eine Vielzahl noch zu konkretisieren-

der Regelungen seitens der ESMA gibt. Hierzu ein Auszug offener 

Regelungen: 

 

 

 

 

Gerne beraten wir Sie mit unserer Expertise in allen Aspekten und 

übermitteln Ihnen unser detailliertes Leistungsangebot. 
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